
     

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUFTEILUNG DES PFLEGESATZES 
PFLEGELEISTUNG: 
allgemeine Pflegeleistungen (Körperpflege, Ernährung, Mobilität), soziale Betreuung, med. 
Behandlungspflege, Schutz vor Selbst- und Fremdgefährdung 
 
UNTERKUNFT UND VERPFLEGUNG: 
Ver- und Entsorgung (Energie, Wasser, Abfall), Reinigung der Räumlichkeiten, Wartung und 
Unterhaltung der Gebäude, Wäscheversorgung, Speise- und Getränkeversorgung 
 
INVESTITONSKOSTEN: 
Betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen wie z. B.: Nutzungsentgelte für abschreibungs-
fähige Anlagegüter, Mieten, Aufwendungen für Abnutzung der Anlagegüter nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen einschließlich der Instandhaltung und Wiederbeschaffung 
 

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff 
Bisher basierte Pflegebedürftigkeit vor allem auf körperlichen Aspekten. Menschen mit demen-
tiellen Erkrankungen wurden daher – trotz ihres Hilfebedarfs – bei der Begutachtung zum Pfle-
gebedarf nicht gleichwertig berücksichtigt. 
Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff erhebt die Selbständigkeit in wichtigen Bereichen, sowohl 
bezogen auf körperliche als auch auf geistige Fähigkeiten. So soll eingeschätzt werden, welche 
Unterstützung benötigt wird. Der zeitliche Umfang des Hilfebedarfs wird nicht mehr erfasst. 
 
Die Pflegebedürftigkeit wird durch ein Begutachtungsverfahren überprüft. Dabei sind sechs 
Kriterien entscheidend: 
Mobilität, Kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Prob-
lemlagen, Selbstversorgung, Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- oder 
therapiebedingten Anforderungen und Belastungen, Gestaltung des Alltagslebens und sozialer 
Kontakte. 
Ein Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen prüft diese Kriterien und legt an-
schließend die Einstufung in einen Pflegegrad fest. Dies geschieht mit Hilfe einer Punkteskala.  
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GERONTOPSYCHIATRISCHER WOHNBEREICH 
KOSTENZUSAMMENSTELLUNG FÜR DEN STATIONÄREN HEIMAUFENTHALT 
 

ALTEN- & PFLEGEHEIM »AM WALDRAND«, WASSENBERG 
 

 

LEISTUNGSART KOSTEN FÜR
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Pflegeleistung 55,82 € 71,57 € 87,75 € 104,61 € 112,17 €

Ausbildungsumlage (Neu) 7,68 € 7,68 € 7,68 € 7,68 € 7,68 €

Unterkunft 21,43 € 21,43 € 21,43 € 21,43 € 21,43 €

Verpflegung 16,50 € 16,50 € 16,50 € 16,50 € 16,50 €

Investitionskosten (Einbettzimmer) 22,95 € 22,95 € 22,95 € 22,95 € 22,95 €

Gesamt (täglich) 124,38 € 140,13 € 156,31 € 173,17 € 180,73 €

Gesamt (monatlich) 3.783,64 € 4.262,75 € 4.754,95 € 5.267,83 € 5.497,81 €

Kostenübernahme

Pflegekassenleistung -125,00 € -770,00 € -1.262,00 € -1.775,00 € -2.005,00 €

Rechnungsbetrag 3.658,64 € 3.492,75 € 3.492,95 € 3.492,83 € 3.492,81 €

*Pflegewohngeld wird nach Prüfung vom zuständigen Sozialamt bewilligt. Hierbei darf das Vermögen des Bewohners

nicht mehr als 10.000 € betragen. Falls Pflegewohngeld gewährt wird, vermindert sich der Rechnungsbetrag um 698,14 €.


